
„Der Nationale Krebsplan,
Durchbruch oder Unmöglichkeit?“

8. Lilly Jahressymposium
zur Versorgung von Krebspatienteng g p
„Prinzipien gerechter Verteilung –

Onkologie quo vadis?“Onkologie, quo vadis?

Freitag den 19 Februar und

© Dr. J. Bruns

Freitag, den 19. Februar und
Samstag, den 20. Februar 2010



Entwicklung Krebsfälle älter als 60 Jahre 
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Warum brauchen wir einen 
Nationalen Krebsplan?

• Steigende Anforderungen an die Versorgungg g g g

– Zunehmende Komplexität und SpezialisierungZunehmende Komplexität und Spezialisierung
– Aus-, Weiter- und Fortbildung

Interdisziplinarität– Interdisziplinarität
– Qualitätssicherung
– Evidenzbasierung
– Patientenorientierung
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Patientenorientierung



Krebsplan in EUKrebsplan in EU

draw up an action plan on cancer control in the 
EU including all the aspects of comprehensive 
cancer control Implementation of the actioncancer control. Implementation of the action 
plan will help reduce not only the burden of 
cancer but also that of many other chronic 
diseases.







Beteiligte am Nationalen Krebsplan 
(Steuergremium)

Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesges ndheitsbehörden (AOLG)• Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG)
• Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren
• Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten
• Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e. V.

D t h R t i h B d• Deutsche Rentenversicherung Bund
• Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren 

Angehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE)
• Bundesärztekammer

B d i i t i fü Bild d F h• Bundesministerium für Bildung und Forschung
• Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
• Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
• Deutsche Krebshilfe e. V.

Deutscher Hausärzteverband e V• Deutscher Hausärzteverband e.V.
• Deutscher Pflegerat e.V.
• Deutsches Krebsforschungszentrum
• GKV-Spitzenverband

K ä tli h B d i i• Kassenärztliche Bundesvereinigung
• Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg
• Niedersächsisches Sozialministerium
• Verband der privaten Krankenversicherung.

© Dr. J. Bruns
7



Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennungg g

Ziel 1: Die informierte Inanspruchnahme der im Nutzen belegten 
und auf gesetzlicher Grundlage eingeführten  Krebsfrüh-
erkennungsprogramme wird gesteigerterkennungsprogramme wird gesteigert

Ziel 2: Die Krebsfrüherkennungsprogramme, die nachweislich in 
der Lage sind, die Mortalität an der Zielerkrankung zu senken, 
berücksichtigen die europäischen Empfehlungen an 
systematische populationsbasierte Screeningprogramme

Ziel 3: Die Krebsfrüherkennungsprogramme werden hinsichtlichZiel 3: Die Krebsfrüherkennungsprogramme werden hinsichtlich 
ihres Nutzens (v. a. Mortalitätssenkung) unter Einbindung der 
epidemiologischen Landeskrebsregister evaluiert
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Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung
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Weiterentwicklung der onkologischen 
Versorgungsstrukturen und der Qualitätssicherung

• Ziel 4: Alle Krebspatienten erhalten eine qualitativ hochwertige Versorgung, 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Wohnort und Versichertenstatus

• Ziel 5: Es existieren einheitliche Konzepte und Bezeichnungen für dieZiel 5: Es existieren einheitliche Konzepte und Bezeichnungen für die 
Qualitätssicherung und Zertifizierung onkologischer Behandlungseinrichtungen

• Ziel 6: Für alle häufigen Tumorarten existieren evidenzbasierte 
Behandlungsleitlinien der höchsten methodischen Entwicklungsstufe (sog. S3-
Leitlinien), die von den  onkologischen Behandlungseinrichtungen umgesetzt 
werden

• Ziel 7: Eine sektorenübergreifende, integrierte onkologische Versorgung ist 
gewährleistetgewährleistet

• Ziel 8: Es existiert eine aussagekräftige onkologische Qualitätsberichterstattung 
für Leistungserbringer, Entscheidungsträger und Patienten

• Ziel 9 Alle Krebspatienten erhalten bei Bedarf eine angemessene• Ziel 9 Alle Krebspatienten erhalten bei Bedarf eine angemessene 
psychoonkologische und psychosoziale Versorgung
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Der Bundesausschuss
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Ziel 8 (NKP) RL 13 (GBA)Ziel 8 (NKP) RL 13 (GBA)
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Sicherstellung einer effizienten onkologischen Behandlung 
(zunächst Schwerpunkt onkologische 

Arzneimitteltherapie)

• Ziel 10: Alle Patienten erhalten einen fairen und schnellen 
Zugang zu nachweislich wirksamen innovativen 
Krebstherapien
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§35 d SGB V

SGB V § 35d Medikamentenverordnung in klinischen Studien
Außerhalb des Anwendungsbereichs des § 35b Abs. 3 haben Versicherte Anspruch auf Versorgung 

it l A i itt l i kli i h St di f hi d h i th i l tmit zugelassenen Arzneimitteln in klinischen Studien, sofern hierdurch eine therapierelevante 
Verbesserung der Behandlung einer schweren Erkrankung im Vergleich zu bestehenden 
Behandlungsmöglichkeiten zu erwarten ist und die Behandlung durch einen Arzt erfolgt, der an der 
stationären oder vertragsärztlichen Versorgung oder an der ambulanten Versorgung nach den §§g g g g g §§
116b und 117 teilnimmt. Solche Studien sind immer dann von Relevanz, wenn pharmazeutische 
Hersteller keine Head-to-Head-Prüfung durchführen, das Ergebnis solcher Studien aber für eine 
Nutzen-Kosten-Bewertung und Wirtschaftlichkeitsvergleich zugunsten der GKV von besonderer 
Wichtigkeit wären Eine Leistungspflicht der Krankenkasse ist ausgeschlossen sofern dasWichtigkeit wären. Eine Leistungspflicht der Krankenkasse ist ausgeschlossen, sofern das 
Arzneimittel auf Grund arzneimittelrechtlicher Vorschriften vom pharmazeutischen Unternehmer 
kostenlos bereitzustellen ist. Der Gemeinsame Bundesausschuss ist mindestens zehn Wochen vor 
dem Beginn der Arzneimittelverordnung zu informieren; er kann innerhalb von acht Wochen nach g g ;
Eingang der Mitteilung widersprechen, sofern die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht erfüllt sind. 
Das Nähere, auch zu den Nachweisen und Informationspflichten, regelt der Gemeinsame 
Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6. Die im Rahmen dieser Studien 
eingesetzten Medikamente können zu Lasten der Krankenkassen verordnet werden Dieeingesetzten Medikamente können zu Lasten der Krankenkassen verordnet werden. Die 
Verordnung von Medikamenten in Studien nach § 35d sind auf der Verordnung zu kennzeichnen. 
Für Medikamente, die im Rahmen dieser Studien verordnet werden, haben die pharmazeutischen 
Unter-nehmen den Krankenkassen pro verordnete Packung einen Abschlag in Höhe von 50% 
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Prozent des Herstellerabgabepreises zu gewähren.



§35 x SGB V

SGB V § 35d Medikamentenverordnung in klinischen Studien
Außerhalb des Anwendungsbereichs des § 35b Abs. 3 haben Versicherte Anspruch auf Versorgung 

it l A i itt l i kli i h St di f hi d h i th i l tmit zugelassenen Arzneimitteln in klinischen Studien, sofern hierdurch eine therapierelevante 
Verbesserung der Behandlung einer schweren Erkrankung im Vergleich zu bestehenden 
Behandlungsmöglichkeiten zu erwarten ist und die Behandlung durch einen Arzt erfolgt, der an der 
stationären oder vertragsärztlichen Versorgung oder an der ambulanten Versorgung nach den §§g g g g g §§
116b und 117 teilnimmt. Solche Studien sind immer dann von Relevanz, wenn pharmazeutische 
Hersteller keine Head-to-Head-Prüfung durchführen, das Ergebnis solcher Studien aber für eine 
Nutzen-Kosten-Bewertung und Wirtschaftlichkeitsvergleich zugunsten der GKV von besonderer 
Wichtigkeit wären Eine Leistungspflicht der Krankenkasse ist ausgeschlossen sofern dasWichtigkeit wären. Eine Leistungspflicht der Krankenkasse ist ausgeschlossen, sofern das 
Arzneimittel auf Grund arzneimittelrechtlicher Vorschriften vom pharmazeutischen Unternehmer 
kostenlos bereitzustellen ist. Der Gemeinsame Bundesausschuss ist mindestens zehn Wochen vor 
dem Beginn der Arzneimittelverordnung zu informieren; er kann innerhalb von acht Wochen nach g g ;
Eingang der Mitteilung widersprechen, sofern die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht erfüllt sind. 
Das Nähere, auch zu den Nachweisen und Informationspflichten, regelt der Gemeinsame 
Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6. Die im Rahmen dieser Studien 
eingesetzten Medikamente können zu Lasten der Krankenkassen verordnet werden Dieeingesetzten Medikamente können zu Lasten der Krankenkassen verordnet werden. Die 
Verordnung von Medikamenten in Studien nach § 35 x sind auf der Verordnung zu kennzeichnen. 
Für Medikamente, die im Rahmen dieser Studien verordnet werden, haben die pharmazeutischen 
Unternehmen den Krankenkassen pro verordnete Packung einen Abschlag in Höhe von xx % 
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Stärkung der Patientenorientierung

• Ziel 11: Es liegen für alle Krebspatienten und ihre 
Angehörigen niederschwellige, zielgruppengerechte und 
qualitätsgesicherte Informations Beratungs undqualitätsgesicherte Informations-, Beratungs- und 
Hilfsangebote vor

• Ziel 12a: Alle in der onkologischen Versorgung tätigen 
Leistungserbringer verfügen über die notwendigen 
kommunikativen Fähigkeiten zu einem adäquaten Umgang mit 
Krebspatienten und ihren Angehörigenp g g

• Ziel 12b: Stärkung der Patientenkompetenz
• Ziel 13: Die Patientinnen und Patienten werden aktiv in die 

E t h id üb di i i h M ß h i bEntscheidung über medizinische Maßnahmen einbezogen
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MEMO für die Arbeit im NKPMEMO für die Arbeit im NKP
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